
Elternpflichten und Elternre
„te der Eltern müſſen jetzt wachſen Und erſtarken; denn die Laſt

ihrer Pflichten aſt unerträgli ſchwer, ſo ſchwerer, als
manche der beſtverbrieften Elternre angezweifelt werden. Pflichten en
ſich nUur dann treu Und gern erfüllen, enn das Maß der E lar
umſchrieben iſt Und ihre usübung auf keine allzu harten Hinderniſſe

Als der Weltkrieg Usbrach, wundervolle Bewegungen Im Gang
zur ege und zum Zuſammenhalt der ſtudierenden Jugend, allerdings
erſt Pläne und Vorſchläge, aber auch greifbare und zukunftsfreudige
Anläufe. Zum Unglück ertrat der rieg leſe junge anzung Die
Eltern hätten eS ſchöner Uund eichter gehabt, enn hilfsbereite
kräftig angezogen ätten, als die Kriegsväter

Ein eigenes Mißgeſchick war 8 auch, daß der Weltbhbrand in einem
Zeitpunkt osbrach, da eine ungeſunde Jugendbewegung, deren Leiter
el mit Friſche verwechſelten, aus Knaben aufgedonnerte eiſter
der Ule und des Elternhauſes machen Die Hintermänner
dieſes Faſtnachtzuges entfremdeten den Eltern die Jugend, ſie el
zu beſitzen me künſtliche Familie die natürliche rſetzen Alles
Geſchrei: 77 iſt 10 gar keine U  L. es iſt eine Kunſtfigur“, konnte
einſichtige Beobachter nicht äuſchen Ganz durchgefallen iſt leſe Komödie
nicht. Man ſpielt ſie auf Winkelbühnen weiter. Und die Kriegswirren
nährten die Ungebundenheit Und den abenteuerlichen rang, der dieſen
Verſuchen zugrunde lag Man Eete der Theorie und geno ſie im
eben und in der Wirkli  el

Da ereignete ſich Merkwürdiges. In weiten Kreiſen überſah
man, daß die Heilung jener jugendlichen Übergriffe VN der Erſtarkung der
Familie ſei, Uund ſah alles Heil in einer Art Einziehung der
Jugend und einer bollen Verſtaatlichung, einem Einheitszwang der Er⸗
iehung und Bildung.

Zwei Gedankenreihen hier maßgebend. me möglichſt früh
einſetzende Selbſtändigkeit macht, ſo etonte man, die rd eines Volkes
aus, beſonders In ſchwierigen agen el Kriegserfahrungen oten
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den Untergrund dieſer rwägung. Der junge Offizier im Feld, der
eine eit über ſein er hinausragende Selbſtändigkeit des Auftretens,
des errſchens, des Entſchluſſes beſitzt, weiſt Leiſtungen auf, die zum

Teil das Geheimnis unſerer Erfolge en  en Ein nlicher rad
jugendlicher Selbſtändigkeit, bon oben gern geſehen Uund anerkannt, ürde,
meint man, unſerer diplomatiſchen Vertretung im Ausland rößere Be⸗
weglichkeit, iefere Und zeitigere Einſichten, greifbarere orteile und Gewinne
ſichern Im wirtſchaftlichen am uUms Daſein türmt die ſelbſtbewußte
Eigenkraft des Jünglings bon Sieg Sieg Wiſſenſchaftlicher Fortſchritt
und Entdeckungen endlich gedeihen nur auf dem oden dieſer früh ein⸗
ſetzenden eiſe und Unabhängigkeit.

Das alles betont man und baut darauf.
nter der warmen, ein  enden ege der Familie, in der ürſorg

en Umarmung eines alles lenkenden und ablenkenden Mutterarmes,
unter dem feſten ruck der rechtſchaffende Vaterhand ſoll jene frühreife
ru der Selbſtändigkeit nicht recht gedeihen können Schon der nabe
muß, ſo wird geſagt, aus den Bitterkeiten Und dem harten wang der
Se  ilfe jenen Trotz des Eigenwillens, jene Luſt zur Macht, jenen
Geſchmack errſchen lernen, die zum frühen ſelbſtändigen Denken Und
Handeln befähigen. Darum will man ihn aus dem Treibhaus der Familie
in das Luft und ichtbad eines freien Kampfes Uums Daſein ſtellen

und xa en den igen Schlägen des Hammers
vieler den Vorrang ringenden Altersgenoſſen geformt werden.

abei dürfe man aber nicht vergeſſen, daß ieſe Selbſtändigkeit mit
allen ihren Außerungen in den Dienſt des Vaterlandes, des Staates
ellen iſt Sie habe ſich arum m einer beſtimmten Richtung, auf einer

Dieeinheitlichen Linie, mit einer gewiſſen Gleichartigkeit zu entwickeln
ſchärfſten ingriffe in das Beſtimmungsrecht der Eltern über Schul⸗ und
Lehr⸗ und Berufswahl der Kinder wurden aus jenen Reformplänen
geboren.

leſe beiden Richtungen zunächſt aus ganz verſchiedenen An⸗
ſchauungen Und Beweggründen. Sie widerſprachen ogar einander in
mancher Hinſicht Denn die ſtrengere Verſtaatlichung der ganzen Erziehung
und die Organiſation der Fähigkeiten und der Lebenswege unſerer Jugend
reifen mächtig m die reihei Und die ſelbſtändigen Entſchließungen nicht
bloß der Eltern, ondern auch der Kinder ein. me früh durchgreifende,
ſozuſagen militäri  e Zucht ſchein doch den Mechanismus des Traditionellen,
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Angelernten und Nachgeahmten kräftigen und ami die Keime einer
frühreifen Selbſtändigkeit erſticken

ber eben im am der Gegenſätze man den usglei her⸗
zuſtellen. Das vorzeitige Herauswachſen aus der Familie ſoll ſo arke
emente der Selbſtändigkeit auslöſen, die rauhe eines früh ein⸗
ſtürmenden Lebenskampfes eine ſo erbitterte Abwehr aus dem Arſenal der
jungen Seelen reißen, daß alles, was die mende Gewalt erzieheriſcher
Gleichförmigkeit ndividuali totſchlägt, nicht in erglei omm
zur Wucht jener Selbſtverteidigung und Notwehr im Frühkampf mit der
Imwelt. Man rechnet auch wohl mit der pſychologiſchen Tatſache, daß
eine aufgezwungene und Uungern getragene Zucht feſte Jungen nicht ni
ſondern jener Rückſichtsloſigkeit Uund Selbſtgewißheit erzieht, die im
Ringen Uums Daſein die öchſten orteile rzielt

Ganz anders ind die Anſchauungen, auf denen ſich die Rechtsanſprüche
der Eltern aufbauen.

Das Naturgeſetz der Familie ſpricht erſter Was Eltern
mit Kindern verbindet, die Autorität der Eltern und die Abhängigkeit
der Kinder begründet, iſt ni geſchichtlich Gewordenes, keine geſetzliche
illkür, ondern Hern und eſen der 1 Ver  ni  e
ändern wollen 1e die atur vergewaltigen. Für Gummi und Salatöl
mag łſa geben, für die Familie nicht Wo immer Stammes
en oder geſetzliche Kunſtſtücke dieſen rohen Eingriff verſuchten, ging
ein wertvolles tück Kultur verloren, ein g9  er eil der Herzens  2
bildung ſchwand

Es iſt das ein unveräußerliches echt der Eltern, das echt auf ihre
Kinder, auf die Art der Erziehung, auf gewiſſe Richtungen und Richt
linien der jungen Die Familie war vor dem Q Die ande,
we ganz urſprüngli die amilienmitglieder vereinigten, die Autorität,
die in den Eltern wurzelte und auf die Kinder drückte, war ein mora

liſches igentum des leinen Gemeinweſens, ein Bündel bon Dürfen“
und „Sollen“, das mit der Familie ſelbſt gegeben war und aus ihrem
eſen herauswuch Willkürliche Definitionen beweiſen ni Man
kann alſo die Rechtsidee mittels einer 9 Begriffsbeſtimmung

das eſen des Staates knüpfen und ami die vorſtaatlichen Familien⸗
re eugnen Aber 8 omm hier nicht auf orte Der Beſtand
eines vielgliedrigen Dürfens und Sollens innerhalb der vorſtaatlichen
Familie bleibt eine Tatſache. Auch das Bewußtſein des Beſitzes dieſes
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moraliſchen apitals, alle daraus fließenden Befehle und der ami
gegebene ehorſam ſind Tatſachen Vorhanden war alſo ein

igentum, auch ſeine Anerkennung, auch die Macht, den Eltern⸗
willen durchzuſetzen. Warum ſoll das nicht Recht und heißen?
Nur auf run dieſer beſtehenden Familienrechte Und 1  en onnten
ſich umfangreichere, verwickeltere Gemeinweſen ilden, wobei doch nur jene

Und Pflichten verſchwanden, aufgegeben oder vernichtet wurden,
we mit dem Beſtand des öheren ſozialen ebi Unvereinbar

Die Gemeinde, der Q erlieh dann den beſtehenden Familien⸗
rechten eine nele Inſtanz, einen Zuſatz bon Feſtigkeit, eine geſetzliche
egelung, anders 9 Formen dbon ang und reihei Aber der
T konnte die Natur der Familie nicht aufheben, ohne ſich die
Grundlagen entziehen, auf enen erri war

DieDas ſind äbrigens nicht die einzigen Stützen der Elternre
Eltern erufen ſich noch auf andere Einſichten Und atſachen

Die konſervative rd die Überlieferungen der Familien Uund Familien⸗
gruppen ſind erzieheriſche und taatsbürgerliche Hilfsgrößen von aller⸗
höchſtem Wert

Wie in der atur nicht die Atome, ondern Atomgruppen, die als
weſentlich verſchiedene Einheiten neue Kräfte und Eigenſchaften aufweiſen,
den offlichen Welthaushalt unterhalten und enken, ſo geht eZ auch in
der geiſtigen Ordnung Die Individuen gehen ihren eigenen, ſelbſt
gebahnten Weg Sie erfinderiſch und reich Energien ſein, ſie

reden und ſchaffen, eſehlen und ordnen, ihr irken 9
den Stempel des Plötzlichen und Vorübergehenden, man agen des
Exploſiven In den amiliengruppen ohn der el der Nation, ihr
Kern und ihr Mark Auf den beſonnten Halden der Familiengüter rei
und der Wein, der dann durch die ern des Volkes fließen ſoll
Alte Stämme, mit eit auslangenden Wurzeln, reitem Geäſte und ehr
würdigen Kronen offenbaren erſt die Herrlichkeit der Art, die ra
der Eiche und die geheimnisvolle aje der Uche

Aus den Familien wachſen ſi heraus, die politiſchen und religiöſen
Anſchauungen, die Lebensformen und Lebensgewohnheiten, die Treue
eich und Ir  E, die Anhänglichkeit die olle, Kunſtſinn Und
Geſchmack, iedere Einfachheit und wohltätige Großmut

Was jahrzehnte⸗, jahrhundertelang im Schoß der Familien geſät und
epflegt wurde, keimte und reifte, omm nur voller Geltung, enn
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der einzelne als le ſeiner Familie und im Zuſammenhang mit ihr
die ſeinen Mitbürgern anbiete

Man wende nicht ein, daß berkommene Familien gibt wie ber⸗
ommene Einzelmenſchen, daß die Familien ebenſo wie die Individuen
Träger und Verbreiter eines verworfenen Geiſtes und er Inſtinkte
ſein können Das leße denn doch den natürlichen Aufbau der Menſchheit
verkennen. Wie im einzelnen Menſchen die Grundkraft der Selbſterhaltung
eht Und arbeitet, das hyſiſche eben und das geiſtige reibt, ſo
durchzieht auch den Familienkörper das Geäder eines ökonomiſch waltenden,
allbeherrſchenden und unermüdlich ätigen Selbſterhaltungstriebes. Aber
während dieſer Trie bei dem vereinſamten Einzelmenſchen über den
KHreis des rein Perſönlichen nicht herausragt, ämpft m der Familie
für den Erwerb und den eiſt vieler Geſchlechter Individuum jagt
Leidenſchaft und das Geheimnis des Böſen leider nur oft den Selbſt⸗
erhaltungstrieb auf; ſich erhalten, erſinnt der en auf ab⸗
ſchüſſiger ahn nelle ittel und Kräfte der noe und des Verbrechens
Die Familie aber ird durch Verkommenheit ihrer Glieder aufgelöſt und
vernichtet Um ſich zu erhalten, muß der m ihr lebendige Selbſterhaltungs—
Trie das rerbte geiſtige Gut die Verſchwendungsſucht einzelner
Abtrünniger ſchützen Gelingt ihm das nicht, ſo ird die Familie ge
ſpalten Der entartete Ableger kämpft dann ſeine räuberiſchen en
allein, nur dem Namen nach im Zuſammenhang mit dem en amm;

mag dann in remdem boden ſeine Wurzeln einwachſen aſſen, ſeine
berdorbenen durch einen ranken amm ühren, der dem
Verderben unaufhaltſam entgegenſtirbt. In der Familie iſt alſo die zu⸗
nehmende Verkommenheit ein Auflöſungsprinzip, Iim Individuum ſehr
Ufig ein erhaltende Das Individuum arbeite eben nur mit einer
kurzen Spanne Zeit und kann ſich ſo durch die gewalttätige Macht des
en Ufrecht halten, die Familie rechnet mit Generationen und bermag
die Vergeudung des erworbenen ſittlichen Vermögens nicht ange
ertragen.

Die Zuſammenſetzung und der el der Familie kann aber
nicht ewahrt bleiben, enn der Nachwuchs dem Einfluß des Hauſes
ſtark oge wird, enn fremde nde das weiche Wachs nach Grund⸗
en, die Familienüberlieferungen widerſprechen, gewaltſam formen.
Darum muß der Selbſterhaltungstrieb der Familien allen Maßnahmen
widerſtreben, die ſich wiſchen Stamm und Ableger einkeilen und die



Elternpflichten und Elternrechte. 267

Auch dieſer Willeweſentlichen Lebensrechte der Eltern ſchmälern wollen.
iſt kein ſelbſtſüchtiger Familientrieb, ondern eine geiſtige, idegle Natur—
ra die für Familienleben und Staatswohlfahrt glei entſchloſſen arbeite

Zu dieſen urſprünglichen, aus dem Weſen der Familie aufſteigenden
Befugniſſen und Abhängigkeiten gehoͤren m erſter Linie alle Einheiten, die
xiſtenz und Zuſammenhalt des Hauſes ſichern Aufgelöſt Tde die Fa
milie durch einen prinzipiellen, dem der Eltern entzogenen Er⸗
ziehungszwang, durch eine Aushebung der Kinder aus dem Schoß der
häuslichen Gemeinſchaft, durch eine Beſchlagnahme der ganzen Zeit und
des ganzen illens des jungen Nachwuchſes egen ol Übergriffe
en ſich die Eltern ſtemmen Nicht bloß eine radikale Einheitsſchule,
die religiöſe Verſchiedenheiten ausgleicht und alle Standesunterſchiede auf
hebt, ITde die Familie zerſtören. Auch ein Berechtigungsſyſtem, das gar
keine Rückſicht auf Familienüberlieferungen und Elternwünſche nimmt, eine
Ausleſeſchule für Begabte, die das Privilegium zum ang verſteinert,
ITde die Familie Und ami auch die Grundlagen des Staates erſchüttern

Der Staat chreibt das Maß der Leiſtungen vor, die zu beſtimmten
Berufen Und Stellungen berechtigen, Und unterſu ob die geforderte
Höhe rreicht iſt Er hat das Recht dazu, und die Eltern gen ſich So⸗
bald eS ſich aber ver  ledene Möglichkeiten auf dieſer breiten
handelt, bleibt das echt des Entſchluſſes der Eltern und des Kindes U

verkürzt. Die ſtaatlichen Organe können aufklären und raten, nicht be⸗
fehlen und aufzwingen. Gewiß iſt ein Irrtum bon ſeiten der Familie
möglich Uund Ufig Aber auch andere ſind nicht Unfehlbar, zuma
enn ſie nicht bon lebe und Opferſinn geleite werden. Udem ieg die
Gefahr nahe, daß bureaukratiſche nmaßung Uund Steifheit die vernünftig
nachgiebige Weitherzigkeit der Elternſeele ablöſt, und dann werden die
Paragra  en Hyänen

Es iſt ohne Zweifel ern Unglück für den aat, enn gewiſſe Be⸗
rechtigungsprivilegien ſo ar dem an und Wohlſtand, ſo wenig der
egabung Rechnung tragen, daß die Mittelmäßigkeit immer wieder ans
Ruder ommt, während große Talente verkümmern und berderben oder
doch brach liegen leiben Immerhin darf man da auch nicht übertreiben
und einen vollkommenen uUsglei aller Berechtigungen anſtreben Höchſtes
echt iſt auch hier öchſtes Unrecht Es gibt Berechtigungen, Ausnahme⸗
ſtellungen auf run einer anerkannten eife des Charakters Und eines
beſtimmten Maßes bon en und Bildung. Auf dieſem Feld darf die
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geſellſchaftliche Stellung und das Geld, enn der erſtan fe keine Pri⸗
Und enn der Unbemittelte keine Möglichkeit hat,vilegien fordern

den Berechtigungen teilzunehmen, auf die nach eiſe und egabung
Anſpruch machen darf, ſo ieg dem aat, der die Berechtigungen chuf
und allen Bürgern zur Verfügung e  e, enn nicht die trenge Pfli
ſo doch die Ehrenſchuld ob, ittel flüſſig machen, die einer grauen
Theorie zur Wirkli  el verhelfen me Reform des Berechtigungsweſens
Ide mit Utzen hier eingreifen.

CEs gibt aber doch auch eimn echt der Familien, ihre Kinder in einer
mgebung aufwachſen ſehen, die den feinen, altererbten Ton, auserleſene
geſellſchaftliche Formen, einen durch ni erſetzenden Takt und die

einhei de ganzen äußeren eſens nicht den Rauheiten 18
uWildlinge ausliefert. Man vergeſſe nicht, daß ein ganzes Volk
allmähli eine Ufe tiefer m Anſtand und feiner ſinken kann, ehr
zum Schaden der allgemeinen Bildung und der We  ellung der Nation
Auch hier handelt ſich alſo nicht eine Familienangelegenheit,
ondern Volkswohl und Staatsintereſſe. Soweit freilich dieſes Recht
m Widerſtrei mit dem ehen erwähnten Berechtigungsproblem, darf
＋2 ich, allem Anſchein nach, nicht einſeitig Urchſetzen, eil die geregelte
Urbarmachung der egabung und die Ungeſtörte rnte auf dem Feld der
Talente bon allgemeinerem Uhen iſt Dami erwachſen aber auch dem
IIN ganz andere Pflichten auf dem Gebiet der Erziehung als bisher
Man kann das eine Problem gar nicht m die Hand nehmen, ohne Ugleich

Dasauch das andere praktiſch ergreifen Uund beharrlich verfolgen.
verwickelt die rage ungemein und erſchwer die Ausführung. Wie eS

nicht bloß eine Ausleſe des Verſtandes gibt, ondern auch eine Usleſe des
Gemütes Uund der guten itte, ſo eſteht neben einer Bere  igung zum
Schutz und Ausbau der egabung auch eine Berechtigung zur Wahrung
und liebevollen Pflege des Herzens und erleſenen Anſtandes leſe Be
rechtigung iſt nicht deshalb Luft, eil ſie greifbar ein So⸗
ange alſo die rüchte der Staatsfürſorge auch auf dieſem Gebiete nicht
einigermaßen reif geworden ſind, ird man den Eltern, die neben der
Verſtandesbildung auch großen Wert auf Herz Und Takt und Wohlerzogen⸗
heit egen, keinen wang aufdrängen dürfen, der dieſe Wekaltſtellt

me durchgreifende eſſerung des Berechtigungsweſens Gunſten der
unbemittelten egabten iſt 10 dur  rbar, ohne daß N die der

vornehme Geſittung Beſorgten ſchmälert. ein ärgeres Armutszeugnis
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ließe ſich erſinnen als das Zugeſtändnis eines Widerſpruchs dieſer beiden
Größen

Man ird auf die praktiſche Unausführbarkeit hinweiſen, man ird
die ereits beſtehenden, eingebürgerten und immerhin erträglichen Ver⸗

Soweit nämlich derni erinnern. Das ändert die rage nicht
herrſchende Zuſtand den Wünſchen der Familien nach größerer eg des
Herzens und der feinen wenig Rechnung räügt, kann jetzt noch
der Einfluß des Elternhauſes Erſatz bieten Aber dieſer Einfluß darf In
keiner eiſe Unterbunden werden. Der Unge muß ganz eimiſch leiben
im Schoß der Familie, EL muß reifen Unter den Ausſtrahlungen des
Familienherdes.

Die Eltern aben ein Recht auf die hnehin ziemlich kurz be⸗
meſſene freie Zeit des heranwa  enden KHindes Sie werden dann die
Gemütsbildung überwachen, ſie werden nach Veranſtaltungen ſuchen, die V
ihrem ei auf ideale Uter Nachdruck egen, ſie werden die Einſeitigkeiten
einer rein körperlichen Ertüchtigung 9  n Denn ſo * auch iſt,
daß Abhärtung, Mut, militäriſche Diſziplin, Geſchicklichkeit auf den Cha
rakter günſtig einwirken, ſo unzweifelhaft bleibt Es, daß vbon hier aus nur

mittelbare Einflüſſe ausgehen, die mehr nachhelfend, tützend als geſtaltend
und formbilden wirken. Alle Veranſtaltungen, die Unmittelbar Herz und
Gemüt ergreifen, werden, enn man vom Religionsunterricht bſieht ihrer
atur nach immer ein familiäres und ribate Gepräge tragen. Das
Offizielle Und fiziöſe rei nicht ins em hinein. Darum muß hier
den Eltern der eiteſte Spielraum gelaſſen werden und alle ihre Be⸗
mühungen die Wahrung Uund Übung idealer Beſtrebungen, alle privaten
Veranſtaltungen, die auf Wunſch Uund Im Sinne der Eltern die der
ſittlichen Vervollkommnung m die Hand nehmen, ſollten ſich der weiteſt
gehenden reihei und Förderung erfreuen.

Anderſeits darf man es den Eltern nicht verdenken, enn ſie mit aller
ra darauf eſtehen, daß der feine Ton des Hauſes nicht gefährdet werde
durch die Rauheiten Und oheiten eineruKameradſchaft. Hier
verſchließt man nur zu oft die ugen, eil man den Verhältniſſen hilflos
gegenüberſteht Man eugnet oder en  Uldigt, eil man nicht ehen will
Uund nicht ändern kann.

Soll der ſorgfältig und erleſen Fünfzehnjährige N Reih Und
le. ſtehen mit dem robuſt rohen, morali und geſellſchaftlich unge  egten
Jungen oder gar mit dem Verkommenen, eſſen Seelendämmerung aus den
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Ugen Unkelt und acht legt über Fühlen und eden, ſo muß em eiſernes
eſe den Unverdorbenen ſchützen Aber der Schutz muß wirkſam ſein.
Da kein ungeduldiges Achſelzucken, kein oberflächliche 1⁵„e ird 10
alles etan“, kein ni 7 E geht nicht anders, der unge muß ſich
gewöhnen“; nUur die Bevorzugung des Seelenadels, nur die verachtende
Gebärde allen mu nur die erbarmungsloſe Unterdrückung rohen
Weſens Uund gemeiner ede bietet den Schutz, den die Eltern ordern en

Sel

verſtändlich darf kein Kaſernenton die junge eele beleidigen,
kein grob beleidigendes Wort das Ehrgefühl des Feinempfindenden dber

e  en Wo die Erziehung Iim Schimpfen beſteht, Uum ſich ein geſunder
Kerl zum Trotz auf oder erleichtert ſich m innerem 0 Und was den
ertigen jungen Mann lellei innerlich rlöſt, das verärgert und ber⸗

härtet den Knaben
Kann aber bei dieſem rengen Schutz der Familienrechte, bei dieſem

Verzicht auf ein allzu ausgedehntes Zwangsſyſtem, das le und Er⸗
holung Uund freie Zeit eiſern umklammert, jenes e der rüh einſetzenden
Selbſtändigkeit und einer einheitlichen ſtaatsbürgerlichen Erziehung erreicht
werden?

Ganz zweifellos und eit er.
Die Selbſtändigkeit, die wir Iim ehen brauchen, eſteht Iin einem raſchen

Erfaſſen der geſtellten Aufgabe und m energiſcher Urchführung der elbſt
gewählten ittel; ſie nde ſich ei zurecht in Ungewohnten Verhältniſſen
und ahn ſich aus eigener r den Weg durch das Dickicht Sie en
und ſpri nicht blo nach, ſie kombiniert Und erfindet; ſie ntdeckt neule

Furten, wo die en überflutet ſind, und tieferes Aſſer, die alte
Schiffſtraße verſandete Sie iſt unabhängig N Urteil und eſt m den
Grundſätzen. Menſchenfurcht und Menſchengunſt dienen ihr nie als Leit
ſterne. Sie weiß ſich Achtung und Gehorſam erzwingen. Sie geht
nie krumm aus Schwäche und pocht nicht auf ihre Autorität, eil ſie
ſtark iſt, ſich durchzuſetzen.

Keines dieſer tele iſt fein, keine dieſer Leiſtungen unerreichbar für
die Familienerziehung.

Nur darf man nicht bloß durch Gewohnheiten zUur Gewohnheit an⸗

eiten, ondern auch durch UÜberraſchungen und Uunerwartete Forderungen
zum en und Schaffen des Uten aus plötzlichem ntſchluß heraus
Mechaniſche Tagesordnungen ſind gut, beſſer iſt eime geordnete ethe
immer wieder friſcher, neugeſchaffener Tagesaufgaben.



Elternpflichten und Elternre 271

Die Eltern ollen durch Vertrauen zur Selbſtändigkeit erziehen, kein
Eintagsvertrauen, das zuſammenbricht und ſich in Arger und Mißtrauen
paltet, enn einmal jugendlicher Leichtſinn und Schwäche üte und
eitherzigkeit mißbrauchen Selbſt häufige Enttäuſchungen dürfen die
Pädagogik des Vertrauens nicht erſchüttern Man zieht doch eben zur
Ehrlichkeit und Treue; man ſetzt ſie nicht boraus Der unge ſoll bor
Ufgaben und lele geſtellt werden, die ihm einen gewiſſen Spielraum
en zum ſelbſtändigen Nachdenken Und perſönlichen Die Er⸗
iehung zur Wahlfähigkeit, Wahlgeſchicklichkeit Uund Beharrlichkeit bei Ur
ührung des Selbſtgewählten irg wertvollere Kräfte als die Anleitung
zur bloßen Ausführung des Auferlegten Und Anbefohlenen. Darum iſt
die freie Zeit dem Knaben eine ebenſo gute Lehrmeiſterin als die ſtrenge
Zucht der Pfli  nde Das Familienleben Uund alle freien Jugendfür⸗
ſorgen, die den Jungen durch Gemütlichkeit und Mannigfaltigkeit, üte
Und nhei anziehen, Phantaſie und Herz ergreifen, ſo daß
d und will, tragen deshalb zur Selbſtändigkeit eit mehr bei als ein
organiſierter wang der Erholungen, wie ihn eine allumfaſſende PT·
ſtaatlichung der Erziehung notwendig mit ſich bringt. Der Gehorſam
darf gewi nicht einfach aQusarten zur Einwilligung VN einen Rat und
un der Eltern; man ihn aber doch auf Einſicht aufbauen, daß
der nabe mit Verſtändnis und lebe das Befohlene vollbringe. Was
in und knirſchend tut, iſt ſelten wohlgetan. Auch dieſes eα des

Gehorſams ird m der Familie eichter Und vollkommener rreicht als
Unter dem harten ruck eines ſpartaniſchen Syſtems

Und enn * zur Selbſtändigkeit gehört, daß der nabe neben dem
Gehorchen auch erſtehe, ſeine jugendliche mgebung beeinfluſſen Und mit
vernünftiger Beſcheidenheit beherrſchen, ſo vermag die Familie Am beſten
die Gefahren einer verfrühten und unreifen Befehlſucht beſchwören

Nur allzu ei iſt der jugendliche „Befehlshaber“ L herriſch,
rückſichtslos Er erſetzt die mangelnde Erfahrung durch anmaßende Selbſt

2

2
gewißheit Er befiehlt, was will, und ſein Wille gebiete nur oft
der beſſeren Einſicht des Alters Daß der Aufſtieg abge  rtem Befehl
durch die Schlucht des Gehorſams rt, iſt kein Hirngeſpinſt. Wer die
Naſe arallel den olken rügt, 0  er nicht bloß ſelbſt, zertri auch
koſtbares Gut ſeinen en Und junge Köpfe then immer mehr im
Nacken als alte, die mühſam Weg und Steg abſuchen mußten, ſich zurecht  2
Ufinden und andere zurechtzuweiſen. Befehlen Und Stehlen reimen ſich
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in der Jugend oft, im er ſelten. Der Klugerfahrene befiehlt
aus dem Schatz des Erworbenen heraus, der junge Fan tiehlt die Ein⸗
ſicht aus der Schatzkammer des Alters und gibt ſie aus wie eigen Gut
Jugendliche Herrſchanlagen können ſich vortrefflich entwickeln, enn wach⸗
ſame Eltern ſie beobachten und leiten Geſchwiſter und Spielgenoſſen ſind
die Verſuchsgegenſtände und er des leinen rannen; aus den Opfern
müſſen willige Freunde werden, die ich und freudig der Überlegenheit
unterordnen. Die Eltern bermitteln

Man wende nicht ein, daß u und üge des Elternhauſes oder
im Notfall einer Iim ei und Sinn der Eltern wirkenden Erziehungs⸗
nſtalt vollauf erſetzt werden können durch eln Syſtem, das die Kinder der
Familie entzieht und Unter Maſſendiſziplin ſtellt den en der Eltern

Dieſes Erziehungsideal, das ſo die Elternre einſchränkt, iſt auf der
AngeboreneZweiteilung der Beherrſchenden und Beherrſchten aufgebaut.

Herrſchgelüſte, die V einer gewiſſen Urſprünglichen Selbſtändigkeit des
Charakters liegen, werden früh genähr und epflegt, ami ſich ieſe
Eigenkraft ne zur überlegenheit au nter Altersgenoſſen ſoll
leſe ra zur Überlegenheit ge werden. Der Unge muß ſich „fühlen
m dem ret der Ufgaben, die ihm zur ſelbſtändigen Löſung geſtellt
werden. am Ums Daſein Unter Kameraden muß ſich eine
beherrſchende Stellung erringen. teſe Art von Pädagogik rechnet
mit der Geſchicklichkeit Uund dem Ehrgeiz, mit der Luſt frühreifen
Kommandieren.

CEs iſt aſt unausbleiblich, daß die Ausleſe Unter den Knaben, die
Führern eignen, hau  1 Unter dem Geſichtspunkt der rd und

Rückſichtsloſigkeit nach Unten und der berechneten Unterwürfigkeit nach
oben eſchehe Wie oft ſchadet die Sonderſtellung dem ſo m die erſte

Sein Charakter leidet; ird hart undelhe aufr  enden Jungen
anmaßend, grauſam und eigenſinnig; P  eL iſt aber ein bequemer Vollſtrecker
von Befehlen und ein Unerbittlicher Meiſter ſeiner Altersgenoſſen. Im
privaten ret ird nicht bloß geduckt und m ranken gehalten;
die idealen Züge ſeines Charakters retten, mim man die materiellen
Kräfte orerſt ein; ihn Nachſicht Uund Rückſicht 3 lehren, ſtellt man

ihn m die zweite und dritte eihe ein; erſt lerne ſich beherrſchen, ſpäter
mag errſchen Die Ule zur Selbſtändigkeit enn hundert andere
Weiſen als die des frühen Befehlens. Auf dieſem ganzen kann die
Familie dem aa eit beſſere Dienſte leiſten als der Qa ſich
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Und wer dürfte die Behauptung L daß die Einheit der ſtaats⸗
bürgerlichen Erziehung eidet, enn die Familie in ihrer alten, vollen
Stellung belaſſen wir

Gerade die Familien, Lie zäheſten an den ererbten Rechten eſt
halten, zeichnen ſich durch vaterländiſche reue und en taatsbürgerlichen
Sinn aus me volle Verſtaatlichung der ganzen Erziehung ordern V
erſter Linie änner, die zuglei eine Umformung des ganzen Staats—
weſens anſtreben. Der einheitliche vaterländiſche el rei nicht aus einem
einheitlichen Drill, nicht einmal aus einer einheitlichen Bildung. Über das⸗

iſſen kann man ſehr verſchieden denken und bei recht verſchiedener,
aber den Verhältniſſen gut angepaßter Bildung ſehr gleichartig fühlen
inge, die hart eingeprägt werden, le man nicht, zuma enn eS

ſich lebe und Begeiſterung handelt. Die vaterländiſche 1  E, die
man auf der an ernt, rzieht weniger zum Patrioten als die bon
den Familien im und mit dem Vaterland rlebte Geſchi Aus den
Familien ſtrömt die Kraft, die eine einheitliche Bildung zur Einheit der
Geſinnung erhebt. Denn Art und 1  ung des einzelnen wurzelt doch
ſehr ar in den Vererbungen Uund Überlieferungen der Familie Hier
liegen auch die iefſten Faſern der Geſinnung, die ſich mit der neu eLr⸗

worbenen Bildung Einheit verſchmelzen muß, wohl⸗
10 wirken zu können Der a vermittelt Kenntniſſe dem einzelnen;
da aber die Familie mit dem Staa  eben inniger zuſammenhängt als das
Individuum, en leſe Kenntniſſe, dem Q ganz ienſtbar
werden, mn die Familien zurückſtrömen Uund ſich dem geiſtigen Familien⸗
eichtum einverleiben. Das iſt nur möglich, enn die ngſten ande das
Einzelglied mit dem Familienkörper verknüpfen. Die Familie erſtar dann
m ihren Rechten Uund ebt immer neul treuer Pflichterfüllung auf

Stanislaus von unin⸗Borkowski 9.
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